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§ 17 WEG 2002 Benützungsregelung
 WEG 2002 - Wohnungseigentumsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Sämtliche Wohnungseigentümer können schriftlich eine Vereinbarung über die Benützung der verfügbaren

allgemeinen Teile der Liegenschaft treffen.

2. (2)Jeder Wohnungseigentümer kann eine gerichtliche Regelung über die Benützung der verfügbaren allgemeinen

Teile der Liegenschaft oder die gerichtliche Abänderung einer bestehenden Regelung aus wichtigen Gründen

beantragen. Im erstgenannten Fall kann während des Verfahrens über den Antrag mit einer Mehrheit von zwei

Dritteln der Anteile eine vorläufige Benützungsregelung beschlossen werden.

3. (3)Die Benützungsregelung wird durch den Wechsel eines Wohnungseigentümers nicht berührt. Sie ist bei

Festsetzung durch das Gericht von Amts wegen, sonst, sofern die Unterschrift auch nur eines

Wohnungseigentümers öffentlich beglaubigt ist, auf Antrag dieses oder eines anderen Wohnungseigentümers im

Grundbuch ersichtlich zu machen.
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